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Großheriogl. S. Weimar-Eisenachisches

Regierungs-Blaftk.
Nummer 32. Den 51. July 1821.

XXIII.

Karl August,

von Gottes Gnaden Großherzog zu Sachsen Weimar-Eisenach,

Landgraf in Thüringen, Markgraf zu Meißen, gefürfteter

Graf zu Henneberg, Herr zu Blankenhayn,

Neustadt und Tautenburg
Kk. 1.

Ahun hiermit kund und zu wissen, daß Wir, mit Beyrath und Zusiimmung des getreuen

bandtages, Uné bewogen gefunden haben, das zu Gründung und Erhaltung einer öffenrlichen

Brandversicherungs-Anstalt schon unterm 12ten Juny 1772. und unter'n raten Dezember
1309. erneuerte Datent nochmals zu erneuern, auch demselben einige Erlauterungen und
Verbesserunge# hinzu zu fügen und es nunmehr, al allgemeines Bandesgeseh, für den Umfang
des ganzen Großherzogthumes bekannt machen zu lassen.

Demnach verordnen Wir:

ézl 1.

Die Verbindlichkeit, an der öffentlichen Brandversscherungs-Anstalt Theil zu nehmen,
ist augemein und erstreckt sich auf alle und jede Gebäude in dem Großherzogthume. Es
zilt gleich vicl, welcher Art und zu welchem Zwecke das Gebäude bestimmt ist; kein Besiher
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eines Gebäudes, es sey eine physische ober moralische Person, darf sich der Einzeichnung
desselben entziehen.

Namentlich sind auch alle dem Landesfursten Selbst zugehorige, alle im Eigenthume

des Staates sich bilden alle Kirchen= Pfarr-Schul= und andere geistliche Gebäude,
der Einzeichnung unterwo

Nur die Residenz Giotode. zu Weimar, so wie die Schlösser zu Eisenach,IJ.
Neustadt alD. und die hie und da im Lande befindlichen Landeöfürstlichen 7

Jagd= und Landhäuser, ingleichen die Gebäude zu den der Gesammt-Academie Jena gehbri-
gen Dotal-Gütern zu Apolda und Remda und deren in der Stade Jena gelegenen Hau-

ser, bleiben vor der Hand, wie bisher, davon ausgenommen; auch sind, wie disher, Pulver-
mühlen, Gebäude über Eisenhammerwerke, Schmelz= Seiger= und Abereibehütten und der-

gleichen nicht zuzulassen, wogegen aber die bey solchen Werken befindlichen besonderen Wohn-
gebäude, so wie Back= und Brauhäuser, Färbeháuser, Schmide= Schlosser-NRoth= und
Glockengießer-Werkstatten und dergleichen, und zwar nach den “. 3. weiter sestgesehten Be

stimmungen, der Einzeichnung unterworfen bleiben.

g. 2.

Der Werth der Kirchen und Thürme ist, wie auch bey anderen Gebauden, mit Aus.
schluß des Mauerwerkes, anzugeben; bey den Glocken ist der Zentner mit Einschluß des

Stuhl= und Eisenwerkes auf 35. Thaler hoch zu veranschlagen; Orgeln und Thurmuhren
sollen nach pflichtmäßiger Taxe angenommen und eingezeichnet werden.

epwird festgesebt, daß Kirchen und Thürme, wegen * gewöhnlich feuerfesten
Bauart 8 freven abgesonderten Lage, so wie auch die darin befindlichen Glocken, Uhren

v2c., die auSgeschrieben werdenden Drankassen-Beyträge nur von dem vierten Theile ihrer
Einzeichnungs-S umme entrichten und daß diese Bepträge von denjenigen, welchen der Bau
und die Unterhaltung jener Gegenstände eriieg, zu bestreiten sind.

d. 3.

Es erforderr die Vllligkeir, daß diejenigen Eigenthämer eines Gebkudes, welche darin
ein Gewerbe creifben, womit eine besonders große Feuercgefahr verknüpft ist, so wie die in
einem ihnen niche einenthümlich zustehenden Hause zur Miethe wohnenden und dergleichen
Gewerbe tre benden Einmiethlinge, dieserhalb annoch besonders einen Beytrag in die Justi=

tuts- Kasse entrichten. Ec sollen daher die UApotheker, Bäcker, Brauer, Branntweinbrenner,
FKärber, Hutmacher, Klempner, Seifensieder, Schmide, Schlosser, Rochgieser, Zuckerbäcker,
Jiegeleybesiger, Töpser r2c. Uber dac, wac sie von den Gebäuden zu entrichten haden, auch noch

de darin Statt sindenden Feuerwerkes halber, in den Hauptstädten Weimar, Eisenach und
Jena mit 2co. Thalern, in den übigen kleinen Srädten aber, so wie in den Dörfern, mit 50.
Thalern# besonders eingezeichnet werden, und ist diese Summe, bey vorkommenden Fällen, aussch

anderen Assecuranz-Benträgen mit zu verrechten; wogegen aber dieselbe, als eine nur in An-

sehung der mehrern Gesahr zu prästirende besondere Abgabe, bey sich ergebenden Enticha-
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bigungs-Fällen, nicht mit in Anrechnung gebracht wirb, und die Eingezeichneten keine Ver-
gücung darauf erhaiten.

5. 4·

Da bey diesem Institute die Absicht dahin gerichtet ist, daß die sich ergebenden Brand-
schäden von den sämmtlichen Theilnehmern, nach dem Maße ihrer geschehenen Einzeichnun-

gen, vergütet und gemeinschaftlich übertragen werden sollen: so können bey demselben durch-
aus keine Vergütungen vorkommen und gestattet werden, welche nur auf eine locale Vor-

sorge zu Abwendung einer in der Folge zu besorgenden Feuerögefahr Bezug haben und in
dieser localen Absicht erwachsen sind, sondern es bleibt unveränderlich festgesett, daß nur den
Besthern derjenigen Gebäude, die wirklich in Rauch auf= und durch das Feuer selbst verlo-
Ven gehen, der Schade, nach Verhältniß der eingezeichneten Taxe der Gebäude, aus dem In-

stitute ersetzt werde; so wir denen, deren Gebude während des Brandes, um den Fortgang
der Flammen zu steuern, ganz oder zum Theil, niedergerissen, oder auch durch Einweichung
von Wasser oder sonst beschädiget werden, und welche dadurch in die Nothwendigkeit versctzt
(ind, solche ganz oder zum Theil von Neuem aufszuführen, eine gleichmähige Entschädigung

nicht zu versagen ist. Auch sollen diejenigen auf eine Entschädigung Anspruch zu machen ha-
ben, deren Gärten, Zäune, Mauern, Lehm= oder Brandwände, Brunnen und dergleichen zu
Hemmung der Flammen resp. niedergerissen, oder sonst beschädiget worden sind.

Wogegen auf ein Gebäude, welches durch einen so genannten kalten Gewitterschlag, folglich
ohne Entzündung und ohne wirklichen Brand, beschédiget wird, keine Vergütung aus dem
Insticute Statt sindet.

Damit aber auch bey nachbarlichen und inländischen Hälfsleistungen die Gemeinden,
welche sich durch Thatigkeit und besorgliche Anstalten, dem Fcuer Einhalt zu thun, auszeich-
nen, nicht noch Gefahr laufen, in schwere Ausgaben verwickelt zu werden, wenn das Un-

glück wollte, daß ihre Feuerspriten im Feuer beschädiget würden, oder gar verbrennten: so
soll in gedachten Fällen, solcher Schade an den Feuerspritzen, jedoch mit Ausschluß der in
die Residenz-Städte Weimar und Eisenach gehbrigen, die aus der Iustituks-Kasse unterhal-

ten und reparkrt werden, nach vorheriger Pflichtmäßiger Würderung deo Schadens, aus der
Issecuranz-Kasse ersetzt werden.

S. 5.

Die obere Direction dieser Brandversicherungs= und Entschädigunge-Anstalt ist dem
Großherzoglichen Lanoschafts-Collegium übertragen, und es sind daher sämmtliche Unterobrig-
keiten der Großherzoglichen Lande gehalten und verbunden, in vorkommenden Füllen, an dasselbe

zu berichten, von demselben Anweisungen und Besehle anzunehmen, solche zu befolgen, und
denselben auf das Pünktlichste nachzukommen.

K. 6.

Anlangend das Verhältniß der Einzeichnungs Summe zu dem Werthe der Gebéude: so
soll zwar einem jeden Einwoyner des Großyerzogrhumes noch fernerhin frey stehen, seine Ge-
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2Eoo nach seinem aisnen Gutdunken, anzuschlagen, und zur Einzeichnung bey dem Instltute
anzugeben; es wird jedoch erwartet, daß ein jeder das Gemeinnöhliche der Sache, und die
dabey gehegte Absicht im Auge haben und besonders in Berücksichtigung seines eigenen In-
teresse, seine Gebäude mit dem, nach den weiteren Bestimmungen des gegenwärtigen Regu-

lativ's, nachgelassenen höchsten Werthe um so mehr einzeichnen werde, als selbige bey—nach
Statt gehabtem Brandunglücke—erfolgendenWiederaufbau,inGemaßheitderhierunterbeste-

henden bau policeylichen geselichen Vorschriften, wenn sie vorher mit Stroh oderSchindeln

hedeckt waren, statt derselben jedes Mahl mit Zsegeln geveckt werden mössen.

K. 7.

Dafern jedoch wider besseres Verhoffen von Einzelnen eine mit dem Werthe ihrer
Gebäude in keinem Verhaltnisse stehende, und insbesondere eine zu hohe Summe angegeben

würde, welches die gegrundete Vermuthung einer dabey eintretenden bösen Absicht erweckt:
so soll alsdann, durch eine andere von der Ortcobrigkeit zu veranstaltende Taration, welche

auf Kosten der Eigenthümer, von dazu besonders vorpichitte Bau= und Sachverständigen,
zu bewerkstelligen ist, der Werth des, oder der zu gering,oderzu hoch angegehenen Gebäude,
nach Vorschrift des §F. 8. Ui##. a., ausfindig gemacht, % die Angaben berichtiget werden,

5. 8.

Bey der, den an dem Institute Theil nehmenden Interessenten freygelassenen eigenen

Angabe der Summen, womit sie ihre Gebaude eingezeichnet und versichert wissen wollen, so
wie bey der in obgedachten Fallen von der Obrigkeit zu veranstaltenden Taration soll fol-

gender Gestalt zu Werke gegangen den:
#a) daß, bep dem zu machendenAnschlayr, bloß gus den Werth der in dem Gebäude steckenden

Bau-Materialien, jedoch mit Ausschluß des Mauerwerkech, und auf das zu deren Be-

arbestung erforderliche Arbeitslohn das Absehen gerichtet, auf andere Umstände aber,
als dessen Lage, Bequemlichkeiten, vorzügliche Freyheiten u. s. w., eine Rücksicht nicht

enommen;

b) daß jedes Gebude, wenn deren mehrere zu einem Gehöfte gehören, besonders ange-
geben und tariré, und

) daß die Angabe oder Taxe auf Thaler, als nach welchen zu rechnen in den Groß=

herzoglichen Landen herkmmlich und bey den bandeotassen eingeführt ist, gerichtet,

und dergestalt bestimmt wird, daß die beor“ jedem Gehöste anzugebende Haupt-Sun-
me mit 25. ohne Rest getheilt werden kann

Der zur Taratson zu adhibirenden On#eten müssen wenigstens zwey, und hiervon

muß nothwendig der eine ein Maurer, der andere ein Zimmermann seyn. Sindsie bey

der Behörde, welche die Taxatson veranstaltet, noch nicht besonders al Jaratoren ver-
pflichtet, in welchem Falle sie bloß auf ihre bereiké geleistete Pliche zu verweisen sind: so
muß dem vorhabenden Geschäft ihre diesfallsige Verpflichtung noch vorauögehen. Auf je-
den Fall aber ilt ersorderlich, daß sie genau nach den Vorschriften und Bestimmungen des

Patentes, und wie sie insbesondere die Wurderung zu bewlrken haben, instruirt werden.
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5. 9.

Aus der Einzeichnung der, entweder von dem Eigeneh#mer selbst angegebenen, oder
durch die gerichtliche Taration ausfindig gemachten Summen erwächst ein, jeden Ortes, in
Ablsicht auf das gegenwärtige Institut zu unterhaltendes Kataster, welches nach einem zu
solchem Endzwecke entworfenen Schema elngerichtet, und in welchem der Name des Eigen=
thümers, die Gebéude unter gewissen Nummern und Buchstaben, und dann die Summe,

womit jedes derselben eingezeichnet worden, bemerkt, auch zur Notirung der sich von Zeit

zu Zeik ergebenden Veränderungen Plat gelassen werden soll. Dieses Kataster ist zwepfach
zu fertigen, und davon das eine Exemplar an das Landschafts-Collegium einzusenden, das

andere aber an die Obrigkeit des Ortes abzugeben.

66. 10.

Aus diesen Special-Katastern wird von Seiten des Sandschafts-Collegiums ein Ge-

neral-Zug über sämmtliche eingezeichnete Gebdude besorgt, welcher dazu dient, die Sache im
Ganzen zu übersehen und in vorkommenden Füällen die Repartition machen zu können.

Damit dieser beständig in gehöriger Ordnung erhalten werden könne, haben die Unter-
obrigkeiten die bey ihnen von Zeit ju Zeit sich ergebenden und in ihrem Special-Kataster
sorgfältig zu annotirenden Veränderungen, mit Ablauf eines jeden Jahres, und zwar läng-
llens 14 Tage nach Anfang des neuen Jahres, bey Strafe von 5 Thalern, bey dem Land-

schafts- Collegium onzuzeigen, damit sothane Veränderungen auch in den bep demselben be-
sindlichen Katastern, angemerke. werden. können.“

5. 11.

An die dem Institute von Neuem behytretenden Interessenten werden, nach dem bisher

gebrauchten Schema, eingerichtete Receptions-Scheine auögestellt, und selbige den Unter-
obrigkeiten zugefertiget, welche sie gegen Erlegung von 1 gr. 6 pf. von einem jeden, den

Interessenten auszuhändigen haben. In diesen Scheinen wird der gescheyene Beytritt zum
Justitute attestiret und jedem Theilhaber von der, beyeintretendemFalle, ihm zu Theil
werdenden Entschbigung vergewissert.

8. 12.

Weil sich Umstande ereignen konnen, welche dieses oder jenes Mitglied des Institutes
veranlassen, dem anfunglich angegebenen Werthe seines Gebaudes, wegen neuer Anbaue oder sonst,
etwas hinzu zu seßzen: so ist zwar dergleichen Abänderung im Allgemeinen völlig unverwehrt,
dabey jedoch, wenn bey der Anzeige eines erhöheten Werthes einiges Bedenken odwaltet,
oder der Anschein einer Gesährde sich hervorkhun sollte, eine gerschtliche Taxation, nach
#. 7., von der Obrigkeit des Ortes zu veranstalten.

Dahingegen soll, den einmal angegebenen Werth zu vermindern, nur bey erheblichen,
dem bauoschafte-Gollegium zur Ermaßigung anzuzeigenden Umständen, verstattet seyn.
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Damit aber bey dergleichen Abänderungen, wenn solche sonst unbedenklich sind, auch

noch außerdem alle gehörige Ordaung beachtet werde: so haben diejenigen, welche sich dazu
entschließen, davon bey ihrer Ortcobrigkeit, diese aber an das Landschafts-Collegium die
Anzeige im Monat Dezember jeden Jahres zu dem Ende zu thun, damit solche Abände=

rungen in den verschiedenen Katastern so wohl, als in dem General-Zuge angemerkt und, bey
vorkommenden Fällen einer zu machenden Repartition, ssch darnach gerichtet werden bhnne.

Bis solche Anzeige und die dadurch veranlaßte Abänderung in den Katastern erfolgt
Ist, wird der erstern Einzeichnung, alo Regulativ, nachgegangen und der etwa erlittene

Schade darnach vergütet, auch die Beyträge darauf repartirt.
Gleichwie nun in vorstehenden §. F., wie es mit den Einzeichnungen, mit den

allen Falles dabey nöthigen Tarationen und Fertigung der Kataster gehalten werden vu
ssgnet worden ist; so verstehet es sich ubrigens—soviel die Wurderung anlangt —felbst, daß die Einzeichnung beysm Brand- Assecurations-Iustitute auf die ies ".

Verußerungefällen, oder sonstige Prästationen der Gebäude, keine Beziehung hat.

. 13.

Wenn in den Großherzoglichen Landen ein Unglück sich ereignet und dieser, oder jener

Ort, mit Feuer heimgesuchet wird: so soll alsdann davon durch die Hrkgobrigeen, mit spe-

-! Bemerkung der abgebrannten und beschádigten Gebäude, nachdenNummern undBuchstaben, womit selbige in den Katastern eingezeichnet sind, unwarzigich berichtliche An-

zeige an das Landschafte-Collegium geschehen.

 –*i
Die darüber, wie daß Feuer entstanden, ob durch Verwahrlosung des Eigenthümers,

oder ohne dessen Verschulden, ob die Rettungêmittel zeitig genug und in gehöriger Maße

angewendet worden, anzustellende Untersuchung, verbleibt der competenten Obrigkeit des

Ortes zur gromungemöhigen schleunigen Besorgung, jedoch ist das Besinden, in so weit
es gleich möglich ist, in dem des Brandschadens halber zu erstattenden Berichte mit zu
bemerken.

#. 75.

Da die Billigkeit erfordert, daß ein Mehreres von dem Instikute nicht vergütet wer-
de,als was der erlittene Verlust wirklich beträgt: so muß in dem darüber zu erstattenden
Berichte zuverléssig und genau angegeben werden, ob das durch das Feuer beschädigte,
oder zu dessen Steuerung niedergerissene Gebäude ganz, oder nur zum Thell, zu Grunde

gerichtet worden, und der Schade für total, oder partiell zu schätzen sey. Damit dieses

veee zuverlässiger bestimmt werden könne: so ist dabey auf folgende. Art zu Werke zu

% ob ein Gebäude völlig abgebrannt und ruinirt ist, muß sogleich in die gen fallen,
und kann also davon, daß der Schade für total zu achten, keine Frageseyn
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Es kann aber auch der Fall eintreten, daß eln Gebaube zwar stehen geblieben, aber
so beschédiget worden, daß es nicht wieder zu repariren ist, sondern ganz niedergelegt und
vom Grunde aus neu erbaut werden muß; in solchem Falle ist der Schade ebenfalls für

total und das etwa noch brauchbare wenige Matersal für die Aufräumungskosten zu rechnen.
) Wo keiner von den beyden vorstehenden Fällen existirt, da ist von der Obrigkeit des

Ortes, mit Zuziehung verpflichteter Bau= und Sachverständiger Personen, auch in
Gegenwart des oder der Brandbeschädigten, eine genaue Besichtigung und Taration
vorzunehmen und zu ermäßigen, ob das Gebäude nur zu drey Viertheilen, zur Hälfte,

oder nur zu einem Viertheile beschädiget sey. Hinsichtlich der Eigenschaften, Verpflichtung
und Instruction der zur Würderung des Brandschadens gebraucht werdenden Gewerken,

sind alle die Vorschriften streng zu beobachten, die in dieser Beziehung bereits im §. 8.
enthalten sind.

) Bey entstehendem Zweifel der Taratoren, ob der Schade zu einem Biertheile, oder zur

Halste, ob zur Halfte, oder zu drey Viertheilen zu rechnen seyn möchte, soll derselbe im
ersten Falle zu einem Dritetheile und im andern zu zwey Dritttheilen gerechnet werden.

d) Würde der Schade unter einem Viertheile befunden: so find in solchen Fällen
nur die wenigen Reparatur-Kosten, nach Verhältniß der eingezeichneten
Summe, in dem Verzeichnisse des Brandschadens aufzuführen.

66) Ueber das Besinden bey der Besichtigung und Taration, hat die Obrigkeit des Ortes
den Brandbeschädigten ein Actestat aucszustellen, auch solches von den zugezogenen
Werkmeistern mit unterschreiben zu lassen und dem Landschafts-Collegium einzusenden.
 Diese Actestate sind (wie sich von selbst verstehet) niemals auf die Kosten, welche der

Wiederaufbau, oder die Reparatur, erfordern möchte, sondern darauf, wie hoch der

erlittene Schade, im Verhältnisse der eingezeichneten Summe des Gebäudes, zu rechnen
sev, zu richten.

# Wenn ein Interessent des Institutes ein bey demselben eingezeichnekes Gebäude nieder-
reisset, und statt dessen ein neues aufzuführen Willens ist, während des Baues aber,
die Zulage und angeschafften Bau-Materialien durch Brand verunglücken: so soll alse
dann nicht auf die bereits eingegeichnete Summe des Gebäudes gesehen, sondern nach
eidlicher Bestärkung des Verlustes, an Material und Arbeitslöhnen, bieser, bey der
Bestimmung der dem Eigenthümer zu leistenden Entschädigung, zum Grunde gelegt,
und im Verhältnisse mit der eingezeichneten Summe, aber nie ein Mehreres, als die

lette beträgt, vergütet werden.

5. 16.

Oie Untersuchung der Veranlassung zu einem entstandenen Brandschaden und die Be-
strafu.g. der schuldig Befundenen verbleibt, wie schon erwähnt worden, der orcentlichen

Dbrigkeit des Ortes. Sie hat jedoh von dem, was sich bey der Untersuchung ergicbt,

dem banoschaft6„Cy-legiunAusiigezukhun,damtt dasselbe in den Stand geseht weror,
zu ermessen, ob und in wie wei: bey dem vorgefallenen Brande eine Bobheit, oder eeine der-

selben gleich zu achtende Fahriceugk.it vorgekommen, und ob mithin dem Beschédigten einr
Entschädigung zukomme, oder nicht.
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, Denn06solldekiesiige,bkrvorsätzlicheineseutksbrunstviranlastbaußerde-ihr-Date

böslichekBrandstiftcr,dickiktcnSkkafe,auchvo-IderEntschädigungauogeschlosseasqysh
nicht minder dessen Brandstätte dem Institute anheim fallen und zu dessen Vortheil an
jemand, der solche zu bebauen Willens und vermögend ist, baldmöglichst überlassen werden.

Dayingegen derjenige, der zwar. keine Boßheit, aber doch große Fahrlässigkeit zu Schulden
gebracht, dieserhalb zwar mit einer seinem Vergehen angemessenen Strase von der Behörde
Au belegen ist, dennoch aber bey dem Institutr die ausgemittelte Entschädigung erhält.

 . 17.

Sobald der in der vorgeschriebenen Maße an das Landschafte-Collegium zu erstat-

tende Bericht eingegangen ist: so sorgt dasselbe dafür, daß die angegebenen und bescheinig-
ten Schäden den Branvbeschädigten vergütet und die zu solchem Ende erforderlichen Sum-

men, jedoch nur unter der Bedingung de5 Wiederaufbaues der verunglückten Gebäude und

zum Behuf der Verwendung zu deren Wiederaufbau, ausgezahlt werden.

 18.

Bey Ausschreibung der Beyträge verstehet es sich von selbst, daß auch die Abgebrann-

ten die ihnen obliegenden Beyträge zu ihren eigenen Entschädigungen beyzutragen haben,
weil auf ihre eingezeichnete Summe mit repartirt werden muß.

h. 20.

Die Uebermachung der Entschädigungsgelder geschiehet an die Ortgobrigkeit, welche
solche an die Abgebrannten zu vertheilen, demnächst aber auch darauf Aufsicht zu führen
hat, daß solche zu nichts anderm, als zum leder aufbau der 9

gebrannten Gebäuoe verwendet werden. Es hat auch diese Obrigkeit dar-
über zu wachen, daß der Wiederaufbau ordentlich und den polizeylichen Vorschriften gemäß,
geschehe. Denjenigen Abgebrannten, welchen zuzukrauen ist, daß sie die Gelder richtig ver-
wenden, hat sie das ihnen Zukommende, gegen ihr schriftliches Bekenntniß, auszuzahlen,
bey anderen aber, wo Sicherheit mangelt, ingleichen bey Pachtern und solchen, welche nicht
völlige Eigenthümer der abgebrannten Gebäude sind, die Vorsicht zu gebrauchen, daß ihnen
die Gelder nicht auf Ein Mahl, sondern nach und nach, ie der Bau vorröckt, aus-

gehändiget werden, es sey denn, daß sie der allenfallsigen Rückerstattung halber, hinläng-
liche Sicherheit zu stellen, im Stande wären. Damit inzwischen der Wiederaufbau selbst,
bey Jurückhaltung der Gelder, gegen dle Absicht des Institutes, nicht gehindert werden

möge: so hat die Obrigkeit des Ortes denjenigen, welche sich mit einem Abgebrannten die-
wßer Art, wegen zu liefernder Bau-Materialien oder zu fertigender Arbeik, einlassen wollen,

der Bezahlung halber die Zusicherung zu ertheilen, und dieserhalb sich mit ihrem gericht-
lichen Glauben in das Mittel zu schlagen.
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Am Schlusse eines jeden t hat die Obrigkeit, in deren Sprengel abgebrannke
Gebäude sich befinden, an das Landschafts-Collegium zu berichten, wie w#t der Wieder=
auf au gediehen, und die Akten aeo goa über die erhobenen Gelder mit Quittungen

von den Empfängern, zur Einsicht vorzulegen.

. 20.

Inder Regel wird in jedem Jahre an Beyträgen von jedem Hundert der eingezeich=
neten Summen nur so viel, und zwar nach Ermessen des Landschafto-Collegiums, in rinem

oder meyreren Terminen aucgeschrieben, ais die vorkommen en Entschädigungsleilungen be-

tragen. Von einem solchen Ausschreiben werden so wohl die sämmtlichen Tyeilhaber, als

die Ober= und Amtê-, so wie die Untereinnahmen, durch das offecielle Wochenblatt unter-

richtet.

Die Eimmehener haben hierauf resp. die Einhebund ver Beyträge, in den bestimmten
Terminen, mit möglichster Beschleunigung, so wie die Einsendung an die Jostituts-Haupt-
kasse zu besorgen.

Sie haben von jedem Thaler der eingegangenen Beyträge sechs pPffennige Collectur=
Gebühren zu beziehen, wovon der Obereinnehmer die eine Hälfte, die andere Hälfte der

Untereinnehmer erhält.

Bey - der Bevträge sollen die Conventions-Thaler: zu r Fhlr. ro gr., die
zorstucte: 5 gr. 8pf., und in diesem Verhältnisse die übrigen Conventions-Münzsorten,
bis auf kals zu 6 gr. 6 f. berab, angenommen, deshalb auch nur hiesige Groschen
und 6 Pfennigsiücke,“ zur Wewihn angenommen werden.

s. 21.

Da auf die ausgeschriebene. Beyträge keine Nachsicht gestattet werden kann: so sind
solche, in Zeit von hechstens einem Monate nach dem bestimmten Termine, um so gewis-
ser zu entrichten, alc an jeder, welcher mit der Zahlung zurückbleibt, unnachsichtlich,

entweder mit der Auspfändung, oder mit anderen Zwangsmitteln, zu seiner Schuldigkeit an-

gehalten werden soll. Zu dem Ende haben die sämmtlichen Unterobrigkeiten, auf erhaltene

Anzeige deruaienb sofort für die Beytreibung ernstlich zu sorgen, widrigen Falles selbst
dafürzuhaft

 #. 22.

Damit auch bey der Instituts-Kasse einige Reste um so weniger entstehen mögen: so
werden hiermit die von den Geluden zu entrichtenden Beytragôgelder zu einer Grund-

abgade ertlärt, und den öfsentlichen Grundabgaben völlig gleich gesetzt, auch dergestalt pri-
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vilegirt, daß sie, besonders bey entstehenden Concursen, allen anderen Yosten vorgeben, und
der Curator der Concurê-Masse solche, ohne daß dieserhalb eine besondere Location erf r#

dert, oder einiger Kostenbeytrag verlangt werde, aus der Masse, vor allen underen beistungen,
zu cntrichten, bey Vermeidung empfindlicher Strase, gehalten seyn souz auch wird ferner
noch verordnet, daß, wenn ein Gebude vermierhet ist, von dem Miethmany', die Beytráge

entrichtet und von diesem dem Eigenthümer auf das Miethgeld an und zugerechnek, nicht

werniger auch, ween der zu leistenden Beyträne, wenn gleich der Brand sich vorher creig-
net hätte, sich an denjenigen, so zur Zeit der auogeschriebenen Einsammlung der Besiper
des Gebäudes ist (welcher deserhato sich allen Falles im Kaufbriefe, oder sonst, gegen seinen

Verkäufer, vorzusehen haben würde) gehalten, und sie von diesem gehoben werden sollen.

##. 23.

In allen das Brandassecurations-Institut angehenden Sachen, die Ausfertiqung der
Receptions-Scheine, wie oben +. 1 1. gedacht worden, ausgenommen, haben die Unterobrig-

keiten unentgeldlich zu expediren, und bloß von den einzelnen Conékribnenten, welche ihnen

besondere Bemühungen, Reisen, oder dergleichen, etwa verursachen, den baren Verlag an
Pferdemiethe, oder Fubrlohn, auch billige Zehrung sich restieniren zu lassen, auherdem
aber, bey gehabten ganz außerordentlichen und weitläuftigen Expeditionen zu erwarten, was
ihnen das dandschafts-Collegium, auf die in dem in der Sache zu erstatrenden Berichte

geschehene Anzeige, dafür zubilligen und von den Contribuenten zu erheben, nachlassen

.Die bey den sich nöthig machenden Taxationen und Besichtigungen adhibirten Werk-
meister hingegen, sind, nach Befinden der gehabten Bemuhungen, dieserhalb mit dem her-
kömmlichen Tagelohne zu befriedigen.

#. 24.

Was das Landschafts-Collegium in Brandassecurations Angregenbeiten an die Unter-
obrigkeiten zu bringen hat, wird selbigen, wenn es an einer andern, eben so sichern und

weniger kostbaren Gelegenheit mangelt, durch Vothen, so aus der allgemeinen Kasse bezahle
werden, zugefertiget, so wie die Bothen, welche hinwiederum von den Unterobrigkeiten an

das Landschafts-Collegium in solchen Angelegenheiten abgeschickt werden, an Orten, wo“#
keine Frohn= oder Reihebothen Herkommens, oder keine schon in Besoldung stehende Bothen

vorhanden sind (als welche dergleichen Sachen ebenfalls unentgeldlich zu überbringen haben),
mithin Bothen um Lohn gebraucht werden müssen, ihre Bezahlung, nach dem vorhandenen
Regulative, eben daher erhalten.

Was hingegen einzelne Interessenten an Erpeditlonen, entweder bey dem bandschafté-
Collegium, oder bey den Unterobriglhicen veranlassen, für dessen Einbesörderung haben sol-
che, ohne weiteres Zuthun, zu sorgen.
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8. 25.

Die gefertigten Kataster und die uber die Brandentschadigungen besonders zu fuhren-

den Rechnungen sino, auf Verlangen, jedem Instituts-Interessenten unentgeldisch zur Ein-
sicht vorzulegen.

Auch sollen sämmtliche Interessenten alljährlich von dem, hvas das Jahr über bey
dem Institute vorgefallen, erhoben und wieder aucgegeben worden, durch zu druckende und

im Laude zu vertyeilende Rechnungen benachrichtiget werden.

g. 26.

Damit auch die Interessenten ven dem Nuben lder gegenwärtigen Anordnung desto
mehr versichert seyn wögen: so geschiehet ihnen hierdurch annoch die wiederholte Zusiche-
rung, dag sie vor allen Collecten für in= und ausländische Abgebrannte sscher gestellt sepn,

und die Einsammtung dergleichen Collecten, so wie alles Brandbetteln, durchaus nicht wei-
tet gestattet werden soll.

Obwohl nun, wie aus vorstehendem Gesetze erhellet, jedem Brandschaden an Gebau-
den im gesammten Großherzogthume vorgesehen worden ili: so soll den Unterthanen der Bey-
tritt zu elner andern fremden Assecuranz-Austalt, wenn sie bey'm Großhergoglichen kandschafts-

Collegium vorher um die Erlaubniß dazu nachgesucht und solche erlangk haben, zwar eben-

sallo noch nachgelassen seyn, sedoch nur unter der Bedingung, daß die betrefsenden Gebeude
beym hiesigen Brandassecuratsons-Institute dann wenigstens mit zwey Dritttheilen des tarir-

ten Werthes entwever schon versichert sind, oder erst noch auf so hoch versichert werden;
so wie hiernächst dle ebengedachte Bedingung auch auf diesenigen Gebäude sich mit erstre-
4n soll, welche jeht schon, den Vorschriften des bicher bestandenen Gesebes zuwider, ouue

daß die Erlaubuig des (Greßgerzoglichen Landschafts-Collegiums deöhalb eingeholt worden, in
fremden Assecuranzen sich eingezeichnet besinden.

Wird sie im erstern, oder im lehtern Falle, gleichviel in welchem, nicht erfüllt: so ist —
wie hiermit auödrücklich au6qgesprochen wird — der Contravenient, bey entstandenem Brand-

unglücke, nicht nur der au dem inländischen Institute sonst zu erwarten gehabten Entschä-

digung verluftig, sondern es unterliegt auch die aus der ausländsschen Versscherungsanstalt
zu empfangende Vergütungs-Summe der Consiscation.

Falls letztere auch nicht mehr vorhanden seyn sollte: so ist dennoch der Betrag dersel-
ben vom Contravenienten, alc Strafe, zu erlegen und aus dessen sonstigen Mitteln bev-

aubringen.

Inzwischen bleibt es vor der Hand noch unbedingt frey, die Mobilien, Bibliotheken,
Getreidevortthe u. s. w. in freinden Societäten assecuriren zu lassen, weil in hiesigen Lan-

den noch keine Versicherungs-Institute fur dergleichen ercichtet sind. Es sou jecoch auch
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hiervon dem Landschafts-Collegium sofort die schuldige Anzeige geschehen, damit das etwa
Nöthige beobachtet werden konne.

Urkundlich haben Wir dieses Gesetz eigenhändig vollzogen, solches mit Unscem Groß-
herzoglichen Staatosiegel zu bedrucken bezoplen und wollen, daß dessen Inhalt auen Unseren
Unterthanen zu gehorsamster Nachachtung gereiche.

.So geschehen und gegeben Weimar den 15ten May 1831.

Im Namen und Auftrag Unfres Herrn Vaters, Gnaden.

(LI. S.) Karl Friedrich, Erbgroßherzog.

C. W. Freyh. v. Frlesch. Freyh. v. Gersdorff. Dr. Schweiter.

vdet. Ernst Muller.
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